
Gebührentarif 

der Politischen Gemeinde Freienstein-Teufen 

Festsetzung Gemeinderat vom 6. November 2017

Teilrevisionen GRB 90 / 23.10.2023 und GRB 80 / 29.09.2025

Gebührenverordnung wurde von der Legislative an der 
Gemeindeversammlung vom 27. November 2017 genehmigt.
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Gestützt auf die Gebührenverordnung Art. 5 und Art. 6 der Politischen Gemeinde vom 
2. Oktober 2017 (Genehmigung Legislative vom 27. November 2017) erlässt der Gemeinderat 
folgenden Gebührentarif

I. Verwaltung allgemein

Art. 1 Schreibgebühren

für die erste Ausfertigung (elektronisch oder auf Papier)
pro Seite Format A4 CHF 15.00
für höchstens bis zur Hälfte beschriebene Seiten
(ohne Unterschriftenteil und Kostenaufstellung) CHF 10.00

Art. 2 Kopien

Papierausdruck
je Seite Format A4, schwarz-weiss CHF 0.50
je Seite Format A4, farbig CHF 1.00
je Seite Format A3, schwarz-weiss CHF 1.00
je Seite Format A3, farbig CHF 1.50

Art. 3 Drucksachen

Verordnungen, Reglemente und Broschüren
der Gemeinde gebührenfrei

Übersichtsplan 1:5‘000, A4 gefaltet CHF 10.00
Zonenplan, A4 gefaltet gebührenfrei
Chronik Dändliker CHF 10.00
Rorbas Freienstein Teufen, 3 Dörfer 2 Gemeinden CHF 10.00
Flurnamenverzeichnis CHF 10.00
750 Jahre Burg Freienstein CHF 5.00

Art. 4 Gesuche gemäss § 20 IDG1

Informationsgesuche zu eigenen Personendaten
der gesuchstellenden Person gebührenfrei

Reproduktionen
Fotokopie im Format A4 oder A3
- ab normaler Einzelblattvorlage bis A3, pro Seite CHF 15.50
- ab besonderen Vorlagenformaten, ab gebundenen

Vorlagen oder ab schlechter Vorlagenqualität, pro Seite CHF 2.00
Elektronische Kopie
online übermittelt (falls die Dokumente nicht bereits in elektronischer Form vorliegen)
- ab Einzelblattvorlage bis A3, pro Seite CHF 0.50

1 Diese Gebühren werden vom kantonalen Recht vorgeschrieben und vom Gemeinderat übernommen.



2

- ab besonderen Vorlagenformaten, ab gebundenen
Vorlagen oder ab schlechter Vorlagenqualität, pro Seite CHF 2.00

Elektronische Kopie, gespeichert auf Datenträger
zusätzlich zum Seitenpreis CHF 35.00
Audio- oder Videoaufnahme
bespielt durch öffentliches Organ
pro Datenträger CHF 35.00
Papierabzüge von Fotografien, Film, 16 oder 35 mm
kopiert auf Datenträger sowie alle weiteren Kopien, die
durch externe Partnerfirmen angefertigt werden müssen nach Offerte

Prüfung und Vorbereitung von amtlichen Dokumenten für die Gewährung des Zugangs 
sowie Teilnahme am Informationszugang

Arbeitsaufwand für die Prüfung und die Vorbereitung
von amtlichen Dokumenten, pro Stunde CHF 100.00
Teilnahme am Informationszugang, pro Stunde CHF 100.00

Art. 5 Spesen, Porti und Mahngebühren 

Fahrzeuge
Fahrzeugspesen pro km (PW) CHF 1.00
Fahrzeugspesen pro km (PW 4x4) CHF 1.30
Fahrzeugspesen Pick-up CHF 2.00
Autoanhänger pro km CHF 0.35

Verrechnungsansätze Fahrzeuge/Maschinen pro Stunde ohne Bedienung

Zugfahrzeug Werkdienst CHF 90.00
Anhänger Zugfahrzeug CHF 30.00
Traktor Werkdienst CHF 65.00
Forstschlepper mit Kran CHF 130.00
Rungenanhänger (Forst) CHF 30.00
Wischmaschine CHF 140.00
Diverse Kleingeräte (Vibroplatte, Grabenstampfer, usw.) CHF 40.00
Winterdienst inkl. Bedienung CHF 135.00
Motorsäge CHF 15.00
Freischneider CHF 15.00
Motormäher mit Bergausrüstung CHF 55.00  

Spesen aller Art

Porti, Telefon, Fax nach Aufwand
Zustellgebühren nach Aufwand

Mahngebühren

1. Mahnung gebührenfrei
2. Mahnung CHF 20.00
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Art. 6 Personalkosten 

Personalkosten (wenn nicht etwas anderes geregelt ist)

Gemeindeschreiber/-in pro Stunde CHF 130.00
Abteilungsleiter/-in pro Stunde CHF 115.00
Leiter/-in Forst / Werke pro Stunde CHF 115.00
Forst- und Werkvorarbeiter/-in pro Stunde CHF 100.00
Forstwart/Werkmitarbeiter pro Stunde CHF 85.00
Administration pro Stunde CHF 85.00
Lernende/-r pro Stunde CHF 45.00

II. Bauwesen

Art. 7 Prüfung eines Baugesuches und Entscheid über das Vorhaben

Die Gebühr für die Prüfung eines Baugesuches oder für einen Entscheid über das Verfahren 
berechnet sich nach dem gesamten Aufwand dafür. Dazu gehören die Personalkosten nach 
den Ansätzen in Art. 6 dieses Tarifs und weitere effektiv aufgelaufene Kosten nach Art. 10 
dieses Tarifs sowie die Kosten für allfällig notwendige Fachbegutachtungen.

Für jedes zu beurteilende Gebäude beträgt die Gebühr höchstens 20‘000 Franken.

Der effektive Aufwand wird mit dem Baurechtsentscheid in Rechnung gestellt.

Die Erteilung von Auskünften und Beratungen von Gesuchstellern oder ihren Vertretern ist 
bis zu 60 Minuten kostenlos. Beratungen, die über dieses Ausmass hinausgehen werden 
den Tarifen in Art. 6 verrechnet.

Die Aufwendungen bzw. Kosten der kommunalen Projektprüfung und Baubewilligung von 
Solaranlagen werden von der Gemeinde subventioniert.

Art. 8 Anzeigeverfahren

Gebühr für einfache Kleingesuche,
die im Anzeigeverfahren bewilligt werden
(z.B. Carport, Gartenhäuser etc.) nach effektivem Aufwand

Art. 9 Planungen

Begleitung Private Quartierplanungs- und
Gestaltungsplanverfahren nach effektivem Aufwand
Begleitung Private Ortsplanungsbegehren nach effektivem Aufwand
Aufstellung und Vollzug des Quartierplans nach effektivem Aufwand
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Art. 10 Weitere Gebühren im Bauwesen

Gebühren für weitere Leistungen der Verwaltung im Bauwesen

Gerüstkontrolle (Gebühr pro Gerüst) nach effektivem Aufwand
Kontrolle von Baukranen nach effektivem Aufwand
Bauabnahmen nach effektivem Aufwand
Parzellierungen nach effektivem Aufwand
Publikation (Amtsblatt + Mitteilungsblatt) CHF 140.00
Zustellung baurechtlicher Entscheide an Dritte CHF 50.00
Anschlagen der Gebäudeversicherungs- und Hausnummer CHF 100.00
Kanalisationsbewilligungen nach effektivem Aufwand
Ersatzabgabe für Schutzraumbauten (§ 27 kantonale KZV) gemäss Kant. Gesetzgebung
Schutzraumkontrolle nach effektivem Aufwand
Ersatzabgabe für Fahrzeugabstellplätze (§ 246 Abs. 3 PBG) Bemessung im Einzelfall
Reklamebewilligungen nach effektivem Aufwand
Bewilligungen für neue Aufzugsanlagen nach effektivem Aufwand
Bewilligungen für Feuerungsanlagen und Cheminées nach effektivem Aufwand
Bewilligungen für Öltanks, Gebindelager, usw. nach effektivem Aufwand
Bewilligungen für Erdsondenbohrungen/Einmessen
Standorte von Erdsonden nach effektivem Aufwand
Schutzabklärungen und Entscheide über 
die Unterschutzstellung gebührenfrei
Amtliche Vermessung gemäss kantonaler Verord-

nung für Geodaten
Gebühren für periodische Kontrollen

Betriebskontrollen für technische Anlagen
Aufzugsanlagen nach effektivem Aufwand
periodische feuerpolizeiliche Kontrollen nach effektivem Aufwand
Rauchgaskontrollen nach effektivem Aufwand

Andere behördliche Anordnungen ausserhalb
des Baubewilligungsverfahrens nach effektivem Aufwand

III. Kommunale gemeindeeigene Einrichtungen

Art. 11 Gemeindesaal

Benutzungsgebühr pro Tag

Ortsansässige Personen, Vereine und Firmen aus
Freienstein-Teufen und Rorbas / Saal mit Office CHF 500.00
Ortsansässige Personen, Vereine und Firmen aus
Freienstein-Teufen und Rorbas / Saal Plus (inkl. Geschirr) CHF 700.00

Geschirrmiete (ohne Benutzung Küche) CHF 100.00

Bei Inanspruchnahme der Politischen Gemeinde, Schulgemeinde oder staatlicher Kirchge-
meinden wird auf eine Gebührenerhebung verzichtet. Ebenso entfällt eine Gebührenerhe-
bung, wenn die Benutzung vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder damit ge-
meinnützige Interessen verfolgt werden.



5

Art. 12 Trotte

Benutzungsgebühr pro Tag

Ortsansässige Personen aus Freienstein-Teufen 
und Rorbas bis zu 3 Stunden CHF 150.00
Ortsansässige Personen aus Freienstein-Teufen
und Rorbas länger als 3 Stunden CHF 350.00
Ortsvereine mit Sitz in Freienstein-Teufen 
oder Rorbas 1 x pro Jahr reduzierter Tarif (Trotte oder Säget) CHF 100.00

Für Veranstaltungen während der Heizperiode vom 1. Oktober bis 30. April wird zusätzliche 
eine Heizkostenpauschale von CHF 100 verrechnet.

Bei Inanspruchnahme der Politischen Gemeinde, Schulgemeinde oder staatlicher Kirchge-
meinden wird auf eine Gebühr verzichtet. Ebenso entfällt eine Gebührenerhebung, wenn 
die Benutzung vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder damit gemeinnützige Inter-
essen verfolgt werden.

Art. 13 Gemeinschaftsraum Säget

Benutzungsgebühr pro Tag

Ortsansässige Personen aus Freienstein-Teufen 
und Rorbas CHF 350.00
Ortsvereine mit Sitz in Freienstein-Teufen 
oder Rorbas 1 x pro Jahr reduzierter Tarif (Trotte oder Säget) CHF 100.00

Für die Benutzung der Sonnenschirme im Aussenbereich
wird eine separate Grundgebühr von CHF 100.00
erhoben. Plus 25 Franken pro Schirmeinheit.

Bei Inanspruchnahme der Politischen Gemeinde, Schulgemeinde oder staatlicher Kirchge-
meinden wird auf eine Gebühr verzichtet. Ebenso entfällt eine Gebührenerhebung, wenn 
die Benutzung vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder damit gemeinnützige Inter-
essen verfolgt werden.

Art. 14 Bootsplatz Tössegg

Mietgebühr pro Jahr

Einwohner aus Freienstein-Teufen, Bootsplatz normal CHF 550.00
Einwohner aus Freienstein-Teufen, Bootsplatz breit CHF 650.00

Auswärtige Mieter, Bootsplatz normal CHF 600.00
Auswärtige Mieter, Bootsplatz breit CHF 700.00

Die Miete wird am 31. März eines jeden Jahres zur Zahlung fällig.

Wird die Miete nach erfolgter Mahnung nicht innert Frist beglichen, kann der Vertrag von 
Seiten des Vermieters auf Ende des nachfolgenden Kalendermonats gekündigt werden. Die 
Miete für das angebrochene Semester bleibt geschuldet.

Die halbe Miete schuldet, wer den Bootsplatz im Laufe des ersten Semesters aufgibt, die 
volle Miete schuldet, wer den Bootsplatz erst im Laufe des zweiten Semesters aufgibt.
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Für eine kostendeckende Bewirtschaftung der Warteliste kann eine jährliche Meldegebühr 
verlangt werden.

Art. 15 Parkanlage Tössegg2

Gebührenpflichtige Zeiten

Samstag, Sonntag und Feiertage von 8 bis 20 Uhr.

Tarife

Minimalgebühr CHF 1.00
Pro Stunde CHF 1.00
Tagesgebühr (ab 6- bis 12 Stunden) CHF 10.00

Behindertenparkplätze sind von Gesetzes wegen von der Bewirtschaftung ausgenommen.

Art. 16 Brückenwaage Teufen

Waaggebühren

Für Lasten bis 500 kg CHF 2.00
Für Lasten über 500 kg je 100 kg CHF 0.40 mehr,
höchstens jedoch CHF 16.00

IV. Einbürgerungen

Art. 17 Schweizerinnen und Schweizer 

Die Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
an Schweizerinnen und Schweizer beträgt CHF 200.00

Miteingebürgerte minderjährige Kinder gebührenfrei
Bewerberinnen und Bewerber bis 25 Jahre CHF 100.00

Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht CHF 50.00

Art. 18 Ausländerinnen und Ausländer

Für Bewerberinnen und Bewerber gemäss KBüG
Einzelperson unter 20 Jahren keine Gebühr
Einzelperson unter 25 Jahren (halbe Gebühr) CHF 250.00
Einzelperson ab 25 Jahren CHF 500.00
Ehepaare CHF 1’000.00
Stichtag ist die Einreichung des Gesuchs.

2 Revision GRB 80/29.09.2025 (gültig ab 01.01.2026)
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Art. 19 Weitere Gebühren

Kantonaler Deutschtest im Einbürgerungsverfahren (KDE) Verrechnung nach Aufwand
Grundkenntnistest (Staatskunde) Verrechnung nach Aufwand

Art. 20 Verfahren mit negativem oder ohne Einbürgerungsentscheid

Ablehnung Einbürgerungsgesuch durch Gemeinderat CHF 250.00
Rückzug des Einbürgerungsgesuches CHF 100.00
Abschreibung des Einbürgerungsgesuches CHF 100.00

Art. 21 Gebührenerlass

Bei im Amte stehenden Mitgliedern von Behörden, Kommissionen und Ausschüssen der 
Gemeinde wird auf die Erhebung einer Verwaltungsgebühr verzichtet.

V. Einwohnerdienste

Art. 22 Anmeldung

Anmeldegebühr inkl. Abmeldung und Adresswechsel CHF 40.00
Schriftenempfangsschein / Meldebestätigung (Duplikat) CHF 30.00
Elektronische Umzugsmeldung CHF 35.00

Art. 23 Wochenaufenthalt

Anmeldung (auch für Minderjährige) CHF 100.00
Verlängerung des Aufenthaltes um ein weiteres Jahr
(Wiederholung der Anmeldung, auch für Minderjährige) CHF 100.00
Anmeldung Studenten & Schüler, befristet für 4 Jahre CHF 100.00
Aufenthaltsausweis (Heimatausweis) CHF 30.00

Art. 24 Auszüge und Auskünfte

Auszüge aus dem Einwohnerregister
- einfache Adressauskünfte CHF 15.00
- Adressauskünfte mit Interessennachweis CHF 30.00
Handlungsfähigkeitszeugnis CHF 30.00
Wohnsitzbestätigung Einzelperson CHF 30.00
Wohnsitzbestätigung Familien (Kinder gratis) CHF 60.00
Wohnsitzbestätigung für SBB (GA) CHF 10.00
Abmeldebescheinigung Einzelperson CHF 30.00
Abmeldebescheinigung Familien (Kinder gratis) CHF 60.00
Lebensbescheinigung CHF 30.00
Bestätigung auf vorgedrucktem Formular (AHV-Rentner) gebührenfrei
Bestätigung der Personalien für Führer- und 
Lernfahrausweise (auch für Minderjährige) CHF 20.00
Bestätigung der Identität CHF 10.00
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Art. 25 Aufforderungen

Zur Abgabe, Erneuerung oder Vorweisung von Schriften CHF 30.00
oder zur Anmeldung oder Meldung eines Adresswechsels

Art. 26 Dienstleistungen

Erfassung von Testamentshinterlegungen für Notariate CHF 20.00
Zuweisung einer Krankenkasse CHF 50.00

Art. 27 Ausweise (Identitätskarte) für Schweizer Staatsangehörige3

Die Gebühr für Identitätskarten richtet sich nach den Gebührenansätzen der Verordnung 
des Bundesrates über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung, 
VawG, SR 143.11):
Identitätskarte für Erwachsene CHF 70.00
Identitätskarte für Kinder bis 18 Jahre CHF 35.00

Art. 28 Ausländerrechtliche Gebühren4

Es gilt die Ausländerrechtliche Gebührenverordnung der Sicherheitsdirektion des Kantons 
Zürich (LS 142.21).

VI. Friedhofswesen

Art. 29 Bestattungskosten

Bestattungen sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie die Heimführung 
innerhalb der Schweiz von Personen, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in Freienstein-Teu-
fen oder Rorbas begründet haben als auch Ortsbürger der vorgenannten Gemeinden, sind 
gebührenfrei.

Bestattungskosten für auswärtig wohnhafte Verstorbene, die auch keine Ortsbürger von 
Freienstein-Teufen und Rorbas waren:

Grabplatz (inkl. Aushub, Eindecken, Grabkreuz etc.)
Erdgrab CHF 1‘500.00
Urnengrab CHF 750.00
Gemeinschaftsgrab CHF 500.00

Art. 30 Miete Familiengrab 

Miete Familiengrab für 60 Jahre (einmalig) CHF 3‘000.00
(nur für Einheimische und Ortsbürger)

3 Diese Gebühren werden vom Bundesrecht vorgeschrieben und vom Gemeinderat übernommen.
4 Diese Gebühren werden vom kantonalen Recht vorgeschrieben und vom Gemeinderat übernommen.
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VII. Finanzen und Steuern

Art. 31 Auszüge, Ausweise, Gesuche Betreibungsverfahren 

Steuerausweis pro Steuerjahr CHF 40.00

Art. 32 Anfertigungen von Kopien aus den Steuerakten

Kopie Steuererklärung bis 4 Seiten gebührenfrei
Kopie Steuererklärung < 20 Seiten CHF 10.00
Kopie Steuererklärung > 20 Seiten CHF 20.00

VIII. Gesundheit

Art. 33 Entsorgung tierischer Abfälle

Direktanlieferung an Reg. Kadaversammelstelle (pro Kg) CHF 0.18
Abholung ab Betrieb (pro Kg) CHF 0.10
Transportpauschale ab Betrieb (pro Tier) CHF 145.00

IX. Polizeiwesen

Art. 34 Gastwirtschaftspatente

Gastwirtschaften CHF 200.00
Klein- und Mittelverkaufspatente CHF 200.00
vorübergehend bestehende Betriebe/Festwirtschaften CHF 50.00

Art. 35 Bewilligungen für die Hinausschiebung der Schliessungsstunde

dauernde Ausnahmen CHF 2‘000.00
Versuchsphasen befristet auf maximal ein Jahr CHF 500.00
vorübergehende Ausnahme CHF 50.00

Art. 36 Abgaben für gebrannte Wasser5

Anzahl Liter pro Jahr Gebühr pro Abgabeperiode (4 Jahre)
von 1 bis 500 CHF 200.00
über 500 bis 1‘000 CHF 400.00
über 1‘000 bis 1‘500 CHF 600.00
über 1‘500 bis 2‘000 CHF 800.00
über 2‘000 bis 2‘500 CHF 1‘000.00
über 2‘500 bis 3‘000 CHF 1‘200.00
usw. max. CHF 8‘000.00

Art. 37 Hundehaltung

Hundegebühr, jährlich (inkl. Kantonsbeitrag) CHF 130.00
Blinden- und Therapiehunde (§ 25 Hundegesetz) gebührenfrei

5 Entspricht § 15 der kantonalen Gastgewerbeverordnung, LS 935.12
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Art. 38 Waffenscheine6

Gemäss Anhang zur eidg. Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition 
(SR 514.541)
Waffenerwerbsschein für:
Selbstverteidigungssprays CHF 20.00
Feuerwaffen CHF 50.00
andere Waffen CHF 50.00
wesentliche Waffenbestandteile CHF 20.00
Verlängerung des Waffenerwerbsscheins CHF 20.00

Art. 39 Sonntagsverkauf

1 Sonntagsverkauf im Jahr pro Betrieb gebührenfrei
2. – 4. Sonntagsverkauf im Jahr pro Betrieb CHF 50.00
Offener Sonntag vom Gewerbeverein Embrachertal gebührenfrei

Art. 40 Fahrbewilligungen (Ausnahmebewilligung)

Fahrbewilligung zum Befahren von Gemeindestrassen und Flurwegen, die mit einem 
Fahrverbot für Motorfahrzeuge versehen sind.

Einmalig CHF 30.00
Jahresbewilligung CHF 150.00

Ausgenommen von einer Gebührenerhebung sind direkt betroffene Anwohner, 
Bewirtschafter und Zubringer.

X. Nutzung öffentlichen Grundes

Art. 41 Vorübergehende und untergeordnete Benutzung des öffentlichen 
Grundes allgemein7

Inanspruchnahme öffentlichen Grundes zur Ablagerung von Materialien oder zur 
Abstützung von Baugerüsten und dergleichen

in Bauzonen pro m2 und Monat CHF 5.00
ausserhalb Bauzonen pro m2 und Monat CHF 3.00

Vorübergehende Inanspruchnahme öffentlichen Grundes 
zu Sonderzwecken gewerblicher Art, wie Verkaufswagen, 
Werbeständer, Strassenkünstler, etc. pro m2 und Monat CHF 12.50

6 Diese Gebühren werden vom Bundesrecht vorgeschrieben und vom Gemeinderat übernommen.
7 Entspricht dem Anhang der Sondergebrauchsverordnung, LS 700.3
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Art. 42 Langandauernde und intensive Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes8

Für bewilligungspflichtige, langandauernde und intensive Inanspruchnahme öffentlichen 
Grundes, insbesondere zu baulichen Zwecken und zur Errichtung von dauernden Strassen-
cafés oder Verkaufsständen und dergleichen, ist eine jährliche Gebühr in der Höhe des 
Zinsfusses der Zürcher Kantonalbank für 1. Hypotheken im Zeitpunkt der Erteilung der Be-
willigung, bezogen auf den Grundwert, zu entrichten.

Der Grundwert entspricht dem Landwert der beanspruchten Fläche öffentlichen Grundes 
zuzüglich allfälliger wertvermehrender Aufwendungen der Gemeinde.

XI. Rechtspflege

Art. 43 Wiedererwägungsgesuche

Pro Gesuch nach Aufwand bis
maximal CHF 750.00

Art. 44 Neubeurteilung, Grundgebühr

Bestimmbarer Streitwert
Streitwert bis CHF 5‘000 CHF                    300.00
Streitwert von CHF 5‘000 bis CHF 10‘000 CHF 300.00 bis 800.00
Streitwert ab CHF 10‘000 bis CHF 100‘000 CHF 800.00 bis 1‘200.00
Streitwert ab CHF 100‘000 CHF 1‘200.00 bis 1‘500.00

Ist der Streitwert nicht bestimmbar, richtet sich die Grundgebühr nach dem Aufwand der 
Behörde:
Augenschein Behörde, pro Stunde CHF 100.00

Art. 45 Friedensrichter9

Gebühr Schlichtungsverfahren
bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten

Streitwert bis CHF 1‘000.00 CHF   65.00 bis 250.00
Streitwert über CHF 1‘000.00 bis CHF 10‘000.00 CHF 250.00 bis 420.00
Streitwert über CHF 10‘000.00 bis 100‘000.00 CHF 420.00 bis 615.00
Streitwert über CHF 100‘000.00 CHF 615.00 bis 1‘240.00

bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten CHF 100.00 bis 850.00

Entscheidet die Schlichtungsbehörde die Streitigkeit oder unterbreitet sie den Parteien ei-
nen Urteilsvorschlag, kann sie die Gebühr bis um die Hälfte erhöhen.

8 Entspricht dem Anhang der Sondergebrauchsverordnung, LS 700.3
9 Diese Gebühren werden vom kantonalen Recht vorgeschrieben und vom Gemeinderat übernommen.


